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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


15. MAI 2022 - Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- und sonstigen Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI des Rates


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- und sonstigen Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI des Rates.


KAPITEL 2 ­ Abänderungen des Gesetzes vom 18. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Beschränkung der Nutzung von Bargeld


Art. 3 - In Artikel 1 § 2 des Gesetzes vom 18. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Beschränkung der Nutzung von Bargeld, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2020, werden die Wörter "und der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU" durch die Wörter ", der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU und der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- und sonstigen Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI des Rates" ersetzt.


Art. 4 - Artikel 4 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 1. Februar 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Eine Nr. 4/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"4/1. "Richtlinie 2019/1153": die Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- und sonstigen Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI des Rates,".

2. Eine Nr. 5/4 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"5/4. "Verordnung 2016/794": die Verordnung (EU) Nr. 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates,".

3. Der Artikel wird durch Nummern 46, 47, 48, 49, 50 und 51 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"46. "Finanzinformationen": alle Arten von Informationen oder Daten, wie Daten über finanzielle Vermögenswerte, Geldbewegungen oder finanzgeschäftliche Beziehungen, die bereits beim BVFI vorhanden sind, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhüten, aufzudecken und wirksam zu bekämpfen,

47. "Finanzanalyse": die Ergebnisse der vom BVFI für die Erfüllung seiner Aufgaben nach vorliegendem Gesetz bereits durchgeführten operativen und strategischen Analyse,

48. "Strafverfolgungsinformationen":

i) alle Arten von Informationen oder Daten, die im Rahmen der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten bereits bei den Gerichtsbehörden vorhanden sind, oder

ii) alle Arten von Informationen oder Daten, die bei Behörden oder privaten Stellen im Rahmen der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten vorhanden sind und den Gerichtsbehörden ohne Zwangsmaßnahmen nach nationalem Recht zur Verfügung stehen. Bei diesen Informationen kann es sich unter anderem um Strafregistereintragungen, Informationen über Ermittlungen, Informationen über das Einfrieren oder die Beschlagnahme von Vermögenswerten oder über andere Ermittlungs- oder einstweilige Maßnahmen, sowie Informationen über Verurteilungen und Einziehungen handeln,

49. "ZOSE": das Zentrale Organ für Sicherstellung und Einziehung, das aufgrund von Artikel 5 des Gesetzes vom 4. Februar 2018 zur Festlegung der Aufträge und der Zusammensetzung des Zentralen Organs für Sicherstellung und Einziehung als eine "Zentralstelle" im Sinne von Artikel 10 der Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten in der Europäischen Union und als eine "nationale Vermögensabschöpfungsstelle" im Sinne des Beschlusses 2007/845/JI des Rates vom 6. Dezember 2007 über die Zusammenarbeit zwischen den Vermögensabschöpfungsstellen der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Aufspürens und der Ermittlung von Erträgen aus Straftaten oder anderen Vermögensgegenständen im Zusammenhang mit Straftaten benannt wird,

50. "Gerichtsbehörden": die Staatsanwaltschaft, die Untersuchungsrichter, die Polizei, die mit der Durchführung der ihr von der Staatsanwaltschaft oder dem Untersuchungsrichter übertragenen Ermittlung betraut ist, und das ZOSE,

51. "schweren Straftaten": die in Anhang I der Verordnung (EU) 2016/794 aufgeführten Kriminalitätsformen."


Art. 5 - In Artikel 80 § 3 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 4. Februar 2018, werden die Wörter "das Zentrale Organ für Sicherstellung und Einziehung, das in Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Februar 2018 zur Festlegung der Aufträge und der Zusammensetzung des Zentralen Organs für Sicherstellung und Einziehung erwähnt ist" durch die Wörter "das ZOSE" ersetzt.


Art. 6 - In Artikel 81 § 1 Absatz 1 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2020, werden zwischen den Wörtern "zusätzliche Auskünfte," und den Wörtern "die sie für die Ausführung des Auftrags des BVFI für nützlich erachten," die Wörter "einschließlich aller Finanz-, Verwaltungs- und Strafverfolgungsinformationen," eingefügt.


Art. 7 - In Artikel 82 § 2 Absatz 2 desselben Gesetzes werden die Wörter "das in Artikel 80 § 3 erwähnte Zentrale Organ für Sicherstellung und Einziehung" durch die Wörter "das ZOSE" ersetzt.


Art. 8 - Artikel 83 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzes wird durch eine Nr. 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"5. zwischen dem BVFI und Europol im Rahmen begründeter Ersuchen um Finanzinformationen und Finanzanalysen, die Europol im Einzelfall im Rahmen der Zuständigkeiten und zur Erfüllung der Aufgaben von Europol gemäß den Artikeln 3 und 4 der Verordnung 2016/794 direkt an das BVFI richtet. Wenn das BVFI ein solches Ersuchen erhält, erteilt es schnellstmöglich je nach Dringlichkeitsgrad und Art des Ersuchens Antwort, wobei es die in Artikel 84 § 1 des vorliegenden Gesetzes und in Artikel 7 Absatz 6 und 7 der Verordnung 2016/794 vorgesehenen Garantien einhält. Der Informationsaustausch erfolgt über FIU.net oder dessen Nachfolger."



Art. 9 - Artikel 84 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2020, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 84 - § 1 - Im Rahmen der Durchführung von Untersuchungen im Zusammenhang mit Geldwäsche, damit verbundenen kriminellen Tätigkeiten und Terrorismusfinanzierung können Gerichtsbehörden vorbehaltlich der Anwendung der Anforderung nach Artikel 58 beim BVFI alle sachdienlichen Informationen anfragen, über die es verfügt, und können sie begründete Ersuchen um Finanzinformationen und Finanzanalysen an es richten, wenn solche Informationen oder Analysen im betreffenden Einzelfall erforderlich sind und wenn diese Ersuchen auf Belangen im Zusammenhang mit der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung schwerer Straftaten beruhen.

Wenn das BVFI eine solche Anfrage erhält, beurteilt es souverän die Notwendigkeit, die in seinem Besitz befindlichen Informationen zu übermitteln. In diesem Fall ist Artikel 83 § 1 nicht auf die Mitteilungen des BVFI anwendbar.

Gibt es in Anwendung von Absatz 2 objektive Gründe für die Annahme, dass sich die Bereitstellung solcher Informationen negativ auf laufende Ermittlungen oder Analysen auswirken würde, oder in Ausnahmefällen, wenn die Weitergabe der Informationen im Verhältnis zu den rechtmäßigen Interessen einer natürlichen oder juristischen Person eindeutig unverhältnismäßig wäre oder die Informationen für die Zwecke, zu denen sie angefordert wurden, irrelevant sind, ist das BVFI nicht verpflichtet, dem Informationsersuchen nachzukommen. Das BVFI hat eine Verweigerung der Beantwortung eines Ersuchens gemäß Absatz 2 angemessen zu erläutern.

Für jedwede Nutzung durch die Gerichtsbehörden für Zwecke, die über die ursprünglich gebilligten Zwecke hinausgehen, ist die vorherige Zustimmung des BVFI erforderlich.

§ 2 ­ Die Gerichtsbehörden dürfen Finanzinformationen oder Finanzanalysen, die sie beim BVFI eingeholt haben, auf Ersuchen und im Einzelfall mit einer nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2019/1153 benannten zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates austauschen, wenn diese Informationen oder Analysen für die Verhütung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit verbundenen kriminellen Tätigkeiten und Terrorismusfinanzierung erforderlich sind.

Die Gerichtsbehörden verwenden die Finanzinformationen oder Finanzanalysen, die von einer nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2019/1153 benannten zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates entgegengenommen wurden, nur zu dem Zweck, zu dem sie angefordert oder bereitgestellt wurden.

Für jede Weitergabe dieser Finanzinformationen oder Finanzanalysen, die die Gerichtsbehörden beim BVFI eingeholt haben, an eine andere Behörde, Stelle oder Abteilung oder für jede Nutzung dieser Informationen für andere als die ursprünglich gebilligten Zwecke ist die vorherige Zustimmung des BVFI erforderlich.

§ 3 ­ Die Gerichtsbehörden tauschen die vom BVFI erhaltenen Finanzinformationen und Finanzanalysen mit der nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2019/1153 benannten zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates unter Nutzung der eigens dafür vorgesehenen sicheren elektronischen Kommunikation aus, die ein hohes Maß an Datensicherheit gewährleistet.

§ 4 - Die vom BVFI erhaltenen Finanzinformationen und Finanzanalysen dürfen von den Gerichtsbehörden für die besonderen Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung schwerer Straftaten und der mit Geldwäsche verbundenen kriminellen Tätigkeiten verarbeitet werden, die nicht mit den Zwecken identisch sind, für die gemäß Artikel 29 § 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten personenbezogene Daten erhoben werden."


Art. 10 - Artikel 123 § 1 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2020, wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

"Das BVFI ist auch befugt, Finanzinformationen oder Finanzanalysen auszutauschen, die für die Verarbeitung oder Analyse von Informationen im Zusammenhang mit Terrorismus oder organisierter Kriminalität mit Bezug zu Terrorismus durch eine andere FIU von Belang sein können."


KAPITEL 3 ­ Abänderungen des Gesetzes vom 4. Februar 2018 zur Festlegung der Aufträge und der Zusammensetzung des Zentralen Organs für Sicherstellung und Einziehung


Art. 11 - Artikel 22 des Gesetzes vom 4. Februar 2018 zur Festlegung der Aufträge und der Zusammensetzung des Zentralen Organs für Sicherstellung und Einziehung, abgeändert durch die Gesetze vom 8. Juli 2018 und 31. Juli 2020, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 Absatz 2 wird aufgehoben.

2. Ein § 1/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 1/1 - In den in Artikel 21 § 3 erwähnten Fällen kann der Magistrat des Zentralen Organs durch eine mit Gründen versehene Entscheidung gemäß dem Gesetz vom 8. Juli 2018 zur Organisation einer zentralen Kontaktstelle Konten und Finanzverträge und zur Ausweitung des Zugriffs auf die zentrale Datei der Pfändungs-, Einzugsermächtigungs-, Abtretungs- und Protestmeldungen und der Meldungen einer kollektiven Schuldenregelung bei der Zentralen Kontaktstelle Konten und Finanzverträge der Belgischen Nationalbank alle verfügbaren Informationen in Bezug auf den Verurteilten beantragen."

3. In § 3 Absatz 1 werden die Wörter "Paragraphen 1 und 2" durch die Wörter "Paragraphen 1, 1/1 und 2" ersetzt.


Art. 12 - In dasselbe Gesetz, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 28. November 2021, wird ein Artikel 31/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 31/1 - § 1 - Die Magistrate des Zentralen Organs oder die in Artikel 36 erwähnten Polizeibeamten können die in Artikel 31/2 erwähnten Informationen bei der Zentralen Kontaktstelle Konten und Finanzverträge beantragen, die gemäß dem Gesetz vom 8. Juli 2018 zur Organisation einer zentralen Kontaktstelle Konten und Finanzverträge und zur Ausweitung des Zugriffs auf die zentrale Datei der Pfändungs-, Einzugsermächtigungs-, Abtretungs- und Protestmeldungen und der Meldungen einer kollektiven Schuldenregelung von der Belgischen Nationalbank verwaltet wird, wenn dies zur Unterstützung einer strafrechtlichen Ermittlung im Zusammenhang mit einer schweren Straftat wie in Absatz 4 erwähnt erforderlich ist, einschließlich der Ermittlung, Rückverfolgung und Sicherstellung der mit dieser Ermittlung zusammenhängenden Vermögenswerte.

In Absatz 1 erwähnte Personen können diese Informationen auch beantragen, wenn sie gemäß Artikel 7 Absatz 6 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates ein ordnungsgemäß begründetes Ersuchen von Europol um Informationen im Rahmen der Zuständigkeiten und zur Erfüllung der Aufgaben von Europol wie in dieser Verordnung festgelegt erhalten.

Sie können die in Artikel 31/2 erwähnten Informationen mit Europol oder mit den nationalen Vermögensabschöpfungsstellen austauschen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß dem Beschluss 2007/845/JI des Rates vom 6. Dezember 2007 über die Zusammenarbeit zwischen den Vermögensabschöpfungsstellen der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Aufspürens und der Ermittlung von Erträgen aus Straftaten oder anderen Vermögensgegenständen im Zusammenhang mit Straftaten benannt worden sind.

Für die Anwendung des vorliegenden Paragraphen versteht man unter "schweren Straftaten" die Kriminalitätsformen, die in Anhang I der Verordnung 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates aufgeführt sind.

Das Zentrale Organ kann die Informationen, die die von der Belgischen Nationalbank verwaltete Zentrale Kontaktstelle Konten und Finanzverträge mitteilt, nur über die Netzanwendung für sicheren Datenaustausch (Secure Information Exchange Network Application – SIENA), die Anwendung, die diese ersetzt, oder einen anderen sicheren Kanal mit Europol oder den in Absatz 3 erwähnten nationalen Vermögensabschöpfungsstellen austauschen.

§ 2 ­ Wenn aus den Informationen, die dem Zentralen Organ gemäß § 1 mitgeteilt werden, hervorgeht, dass der Verdächtige, Beschuldigte, Angeklagte oder Verurteilte Bankkonten, Bankfächer und/oder Finanzinstrumente hat, kann der Magistrat des Zentralen Organs schriftlich unter Angabe von Gründen darum ersuchen, dass die in Artikel 22 § 1 erwähnten Einrichtungen und Personen sich der Forderungen und Verbindlichkeiten, die mit diesen Bankkonten, Bankfächern oder Finanzinstrumenten verbunden sind, nicht mehr entäußern für eine Frist von höchstens fünf Werktagen. Unter Werktag versteht man alle Tage, Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage ausgenommen.

Die in Absatz 1 erwähnte Frist beginnt an dem Tag, an dem das Zentrale Organ sein Ersuchen per Einschreibesendung, Fax oder E-Mail übermittelt. Die Maßnahme endet von Amts wegen bei Ablauf des Zeitraums von fünf Werktagen. Vor Ablauf dieses Zeitraums endet die Maßnahme bei freiwilliger Zahlung der aufgrund der Einziehung geschuldeten Geldsumme oder wenn die Vermögensteile auf Ersuchen der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union sichergestellt worden sind. Die Paragraphen 5, 7 und 8 des Artikels 22 finden auf die in Absatz 1 erwähnte Maßnahme Anwendung."
Art. 13 - In dasselbe Gesetz, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 28. November 2021, wird ein Artikel 31/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 31/2 - Das Zentrale Organ kann in den in Artikel 31/1 erwähnten Situationen folgende Informationen mit Europol oder den in Artikel 31/1 § 1 erwähnten nationalen Vermögensabschöpfungsstellen austauschen:

- in Bezug auf den Inhaber eines Kundenkontos und jede Person, die vorgibt, im Namen des Kunden zu handeln: den Namen, entweder ergänzt durch weitere Identifizierungsdaten oder durch eine einmalige Erkennungsnummer,

- in Bezug auf den wirtschaftlichen Eigentümer des Inhabers eines Kundenkontos: den Namen, entweder ergänzt durch weitere Identifizierungsdaten oder durch eine einmalige Erkennungsnummer,

- in Bezug auf ein Bank- oder Zahlungskonto: die IBAN, das Datum der Eröffnung und der Schließung des Kontos,

- in Bezug auf ein Schließfach: den Namen des Mieters, entweder ergänzt durch weitere Identifizierungsdaten oder durch eine einmalige Erkennungsnummer, sowie die Dauer der Mietzeit."


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 15. Mai 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGEM

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE


Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE
